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Artikel 12 

Nationale technische Anforderungen 

§ 1 Die Vertragsstaaten haben sicher zu stellen, dass der Generalsekretär über ihre nationalen 
technischen Anforderungen, die für Eisenbahnfahrzeuge und sonstiges Eisenbahnmaterial gelten, 
Kenntnis erlangt. Der Generalsekretär hat diese Anforderungen in der Datenbank gemäß Artikel 13 
der Einheitlichen Rechtsvorschriften ATMF zu veröffentlichen. 

Die Informationen müssen binnen 3 Monaten ab dem Inkrafttreten der geänderten Einheitlichen 
Rechtsvorschriften beim Generalsekretär einlangen. 

Die Anforderung darf nur so lange in Kraft bleiben, bis sie oder eine analoge Anforderung durch die 
Annahme von Vorschriften gemäß den obigen Artikeln in Kraft gesetzt worden ist. Der 
Vertragsstaat kann die vorläufige Bestimmung jederzeit widerrufen und dies dem Generalsekretär 
mitteilen. 

§ 2 Wurde eine ETV angenommen oder geändert, so hat der Vertragsstaat sicher zu stellen, dass der 
Generalsekretär – mit Begründung – über diejenigen nationalen technischen Anforderungen gemäß 
§ 1 Kenntnis erlangt, die weiterhin einzuhalten sind, um die technische Kompatibilität zwischen den 
Fahrzeugen und seinem betroffenen Netz sicherzustellen; dies schließt nationale Vorschriften ein, 
die für „offene Punkte“ in den ETV und für die in der ETV ordnungsgemäß bezeichnete Sonderfälle 
gelten. 
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Die Informationen haben die Angabe des/r „offenen Punkt(e)s“ und/oder des/der 
„Sonderfalls/Sonderfälle“ in der ETV zu enthalten, auf die sich jede nationale technische 
Anforderung bezieht. 

Die nationalen technischen Anforderungen bleiben nur gültig, wenn die Mitteilung binnen 6 Monate 
ab dem Tag, an dem die betreffende technische Vorschrift oder deren Änderung in Kraft getreten 
ist, beim Generalsekretär eingeht. 

§ 3 Die Informationen haben den vollständigen Wortlaut der nationalen technischen Bestimmung in 
einer Amtssprache des Vertragsstaates sowie den Titel und eine Zusammenfassung in einer der 
offiziellen OTIF-Sprachen zu enthalten. 
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